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• Sicherstellung des Kinderschutzes (§ 8a SGB VIII und angrenzende Vorschriften); Einhaltung der verabredeten 

Dokumentationspflichten 

• regelmäßige Absicherung des bezirklichen Krisendienstes im Schichtsystem in der Zeit Montag - Freitag von 8.00 – 

18.00 Uhr in Co Arbeit 

• Mitwirkung an der konzeptionellen Weiterentwicklung des Kinderschutzteams  

• Sozialpädagogische Beratung und Unterstützung von Familien und jungen Menschen zur Durchführung gesetzlicher 

Aufgaben, vor allem des SGB VIII, AG KJHG, FamG, BGB (Familienrecht) sowie SGB II und SGB XII 

• Krisengespräche mit Eltern, Kindern- und Jugendlichen unter Einbeziehung des systemischen Beratungsansatzes und 

der Lebenswelt der Familien 

• Einleitung und Begleitung von Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen in Zusammenarbeit mit dem Fallmanagement 

und anderen Leistungen nach dem SGB VIII (insbesondere §§ 13, 16-21, 27-35, 35a, 41, 42-43, 51 SGB VIII), 

einschließlich Durchführung der Hilfeplanung gem. § 36 SGB VIII 

• Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren beim Vormundschafts- und Familiengericht (§ 50 SGB VIII) 

• Erarbeitung von Stellungnahmen und Berichten 

• Teilnahme und Mitwirkung an der kollegialen Beratung und ggf. in den Fallteams 

• Mitarbeit bei der Umsetzung der Sozialraumorientierung in den Regionen 

• Zusammenarbeit mit internen und externen Kooperationspartner*innen innerhalb und außerhalb des Sozialraumes; 

Vernetzung in den Regionen

Formale Anforderungen: 

Bei Beamtinnen und Beamten (m/w/d): 

Erfüllung der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen für das erste Einstiegsamt der Laufbahngruppe zwei (ehemals gehobener 

Dienst) der Laufbahnfachrichtung Gesundheit und Soziales im Laufbahnzweig des Sozialdienstes 

 

Bei Tarifbeschäftigten (m/w/d):  

• Abschluss des Diplom- oder Bachelorstudienganges der Fachrichtung Soziale Arbeit, Sozialarbeit/Sozialpädagogik mit 

staatlicher Anerkennung 
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• oder sonstige Beschäftigte, bei denen aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten (Kenntnisse und Fertigkeiten) oder Erfahrungen 

die tarifrechtliche Gleichwertigkeit festgestellt werden kann 

 

Für beide gilt (m/w/d): 

• eine mindestens 1-jährige Berufserfahrung als Sozialarbeiter/in im Regionalen Sozialpädagogischen Dienst oder 

gleichwertige Praxiserfahrungen in einem tätigkeitsrelevanten Arbeitsgebiet 



 

*) 4 unabdingbar 3 sehr wichtig 2 wichtig 1 erforderlich Seite 1 von 4  

 

 

Anforderungsprofil 

Stand:  Sep 2022  

Ersteller/in: 

Jug R 3, Fr. Kubisch-Piesk  

Jug KiSchu33, Fr. Meyer 

Jug ID 113 Pers, Fr. Schlag 

 

Die grau unterlegten Felder markieren den verbindlichen Teil des Basisanforderungsprofils. 

 

Stellentitel / Funktion:  

Sozialarbeiter*in im Kinderschutzteam des Regionalen Sozialpädagogischen Dienstes 

Dienststelle: 

Bezirksamt Mitte von Berlin 

Geschäftsbereich Jugend, Familie und Gesundheit 

Jugendamt 

Regional Sozialpädagogischer Dienst  

 

1 Beschreibung des Arbeitsgebietes 

• Sicherstellung des Kinderschutzes (§ 8a SGB VIII und angrenzende Vorschriften); Einhal-

tung der verabredeten Dokumentationspflichten 

• regelmäßige Absicherung des bezirklichen Krisendienstes im Schichtsystem in der Zeit 

Montag - Freitag von 8.00 – 18.00 Uhr in Co Arbeit 

• Mitwirkung an der konzeptionellen Weiterentwicklung des Kinderschutzteams  

• Sozialpädagogische Beratung und Unterstützung von Familien und jungen Menschen zur 

Durchführung gesetzlicher Aufgaben, vor allem des SGB VIII, AG KJHG, FamG, BGB 

(Familienrecht) sowie SGB II und SGB XII 

• Krisengespräche mit Eltern, Kindern- und Jugendlichen unter Einbeziehung des systemi-

schen Beratungsansatzes und der Lebenswelt der Familien 

• Einleitung und Begleitung von Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen in Zusammenar-

beit mit dem Fallmanagement und anderen Leistungen nach dem SGB VIII (insbesondere 

§§ 13, 16-21, 27-35, 35a, 41, 42-43, 51 SGB VIII), einschließlich Durchführung der Hil-

feplanung gem. § 36 SGB VIII 

• Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren beim Vormundschafts- und Familiengericht (§ 50 

SGB VIII) 

• Erarbeitung von Stellungnahmen und Berichten 

• Teilnahme und Mitwirkung an der kollegialen Beratung und ggf. in den Fallteams 

• Mitarbeit bei der Umsetzung der Sozialraumorientierung in den Regionen 

• Zusammenarbeit mit internen und externen Kooperationspartner*innen innerhalb und au-

ßerhalb des Sozialraumes; Vernetzung in den Regionen 

Bewertung: 

 Entgeltgruppe  S 14, Teil II,  

                                        Abschnitt 20.4 

Besoldungsgruppe  A 10 
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2 Formale Anforderungen   

 

 

Bei Tarifbeschäftigten (m/w/d):  

• Abschluss des Diplom- oder Bachelorstudienganges der Fachrich-

tung Soziale Arbeit, Sozialarbeit/Sozialpädagogik mit staatlicher 

Anerkennung 

• oder sonstige Beschäftigte, bei denen aufgrund gleichwertiger Fä-

higkeiten (Kenntnisse und Fertigkeiten) oder Erfahrungen die tarif-

rechtliche Gleichwertigkeit festgestellt werden kann 

 

Bei Beamtinnen und Beamten (m/w/d): 

Erfüllung der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen für das erste Ein-

stiegsamt der Laufbahngruppe zwei (ehemals gehobener Dienst) der 

Laufbahnfachrichtung Gesundheit und Soziales im Laufbahnzweig des 

Sozialdienstes 

 

Für beide gilt (m/w/d): 

• eine mindestens 1-jährige Berufserfahrung als Sozialarbeiter/in im 

Regionalen Sozialpädagogischen Dienst oder gleichwertige Pra-

xiserfahrungen in einem tätigkeitsrelevanten Arbeitsgebiet 

 

Gewichtungen 

entfallen hier 

 

3.  

3.1 

Leistungsmerkmale 

Fachkompetenzen 

Gewichtungen * 

4 3 2 1 

3.1.1 

 

 

 

 

Digitale Kompetenzen 

• Kenntnisse des Fachverfahrens SOPART. 

• kann mit den jeweils einzusetzenden Standard-Software-Produkten 

umgehen 

• kann digitale Kommunikationsmöglichkeiten und Werkzeuge zielge-

richtet und situationsgerecht auswählen 

• berücksichtigt Maßnahmen für Datensicherheit und gegen Daten-

missbrauch 

☐ ☐ ☒ ☐ 

3.1.2 Grundkenntnisse des SGB I, II, XII, BGB, Datenschutzgesetz, Bundes-

kinderschutzgesetz, GGO I 

☐ ☐ ☒ ☐ 

3.1.3 vertiefte Kenntnisse des SGB VIII und angrenzender Rechtsvorschriften ☐ ☒ ☐ ☐ 

3.1.4 vertiefte Kenntnisse zur Sozialraumorientierung ☐ ☐ ☒ ☐ 

3.1.5 spezifische Kenntnisse und Fähigkeiten im Bereich des Kinderschutzes ☒ ☐ ☐ ☐ 

3.1.6 vertiefte Kenntnisse des Verwaltungshandels ☐ ☐ ☒ ☐ 
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3.2 Persönliche Kompetenzen Gewichtungen * 

4 3 2 1 

3.2.1 Leistungs-, Lern- und Veränderungsfähigkeit 

► Fähigkeit, auch unter schwierigen Bedingungen engagiert zu arbeiten, den Hand-

lungsrahmen auszufüllen und aktiv Wissen und Erfahrungen einzubringen sowie sich auf 

neue Aufgaben einzustellen und neue Kenntnisse zu erwerben 

☐ ☒ ☐ ☐ 

 • reagiert flexibel auf schwankende Arbeitsmengen     

 • behält in Stresssituationen und unter Zeitdruck den Überblick     

 • stellt gewohnte Arbeitsmethoden bzw. -ziele in Frage     

3.2.2 Organisationsfähigkeit 

► Fähigkeit, vorausschauend zu planen und zu strukturieren und entsprechend zu 

agieren 

☐ ☐ ☒ ☐ 

 • koordiniert Arbeitsabläufe sach-, zeit-, und personengerecht     

 • ordnet Informationen schnell und sinnvoll     

 • fördert die fachliche Zusammenarbeit     

3.2.3 Ziel- und Ergebnisorientierung 

► Fähigkeit, Denken und Handeln auf ein gewünschtes Ziel hin auszurichten und die 

erforderlichen Ressourcen effizient einzusetzen 

☐ ☐ ☒ ☐ 

 • wägt Wirkungen von Maßnahmen ab     

 • behandelt komplexe Sachverhalte ganzheitlich     

 • nutzt vorhandene Informationen, Vergleichsdaten, Kontakte und 

Fachwissen 
    

3.2.4 Entscheidungsfähigkeit 

► Fähigkeit, zeitnahe und nachvollziehbare Entscheidungen zu treffen und dafür Ver-

antwortung zu übernehmen 

☒ ☐ ☐ ☐ 

 • prüft verschiedene Optionen und wägt Vor- und Nachteile von Ent-

scheidungen bzw. Alternativen ab 
    

 • trifft auch in schwierigen Situationen klare Entscheidungen     

 • revidiert bzw. modifiziert getroffene Entscheidungen vor dem Hinter-

grund neuer Erkenntnisse und Informationen 
    

 

3.3 Sozialkompetenzen Gewichtungen * 

4 3 2 1 

3.3.1 Kommunikationsfähigkeit 

► Fähigkeit, sich personen- und situationsbezogen auszutauschen 
☒ ☐ ☐ ☐ 

 • argumentiert verständlich, gliedert klar, bleibt beim Thema, be-

schränkt sich auf das Wesentliche 
    

 • ist sich kultureller Unterschiede bewusst und berücksichtigt diese bei 

der Gesprächsführung 
    

 • beherrscht Grammatik und Rechtschreibung sicher     
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3.3.2 Kooperationsfähigkeit 

► Fähigkeit, sich konstruktiv respektvoll mit anderen auseinanderzusetzen und part-

nerschaftlich zusammenzuarbeiten, Konflikte zu erkennen und tragfähige Lösungen an-

zustreben 

☐ ☒ ☐ ☐ 

 • trägt zur gemeinsamen Lösungsfindung in Gruppen bzw. Teams bei     

 • arbeitet gemeinsam mit allen Beteiligten an der Problemlösung     

 • sucht konstruktive Lösungen     

3.3.3 Dienstleistungsorientierung 

► Fähigkeit, die Arbeit als Dienstleistung für die externe und interne Kundschaft zu be-

greifen 

☐ ☒ ☐ ☐ 

 • äußert sich verständlich und adressatenbezogen     

 • erläutert Entscheidungen und Verfahrensabläufe nachvollziehbar     

 • begreift Arbeit als Dienstleistung     

3.3.4 Diversity-Kompetenz 

► ► Fähigkeit, Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Menschen (u.a. hinsichtlich 

Lebensalter, Geschlecht, Behinderung, Migrationsgeschichte, Religion, sexueller und 

geschlechtlicher Identität, chronischer Krankheit, sozialem Status, Sprache) wahrzuneh-

men, in der Aufgabenwahrnehmung zu berücksichtigen, bestehende Barrieren abzu-

bauen und einen diskriminierungsfreien und wertschätzenden Umgang zu pflegen 

☐ ☐ ☒ ☐ 

 • erkennt kulturell geprägte Wahrnehmungs- und Bewertungsstereo-

type bei sich und anderen und kann erforderlichenfalls konstruktiv 

damit umgehen 

    

 • versteht und respektiert andere Verhaltensweisen und Denkmuster     

 • vermeidet Generalisierungen und Stereotype     

3.3.5 Migrationsgesellschaftliche Kompetenz 

► Fähigkeit, gemäß § 3 Absatz 4 PartMigG 

1. bei Vorhaben, Maßnahmen und Programmen die Auswirkungen auf Personen mit 

und ohne Migrationsgeschichte beurteilen und ihre Belange berücksichtigen zu 

können,  
2. die durch Diskriminierung und Ausgrenzung von Personen mit Migrationsge-

schichte entstehenden teilhabehemmenden Auswirkungen zu erkennen und zu 

überwinden sowie  
3. insbesondere im beruflichen Kontext Personen mit Migrationsgeschichte respekt-

voll und frei von Vorurteilen und Diskriminierung zu behandeln. 

☐ ☐ ☒ ☐ 

 • begegnet Menschen verschiedener Herkunft aufgeschlossen     

 • berücksichtigt im Umgang mit Menschen aus anderen Kulturen de-

ren spezifische Konzepte der Wahrnehmung, des Denkens, Fühlens 

und Handelns 

    

 • agiert in kulturellen Begegnungen offen, flexibel und mit Einfühlungs-

vermögen 
    

 


